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§ 18 BTV
 BTV - Bautechnikverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.11.2021

(2) Dacheindeckungen, Außenwände, Außenfenster und -türen sowie sonstige Außenbauteile müssen Schutz gegen

Niederschlagswässer bieten.

(3) Bauwerke müssen in allen ihren Teilen entsprechend ihrem Verwendungszweck so ausgeführt sein, dass eine

schädigende Feuchtigkeitsansammlung durch Wasserdampfkondensation in Bauteilen und auf Ober ächen von

Bauteilen vermieden wird.

*) Fassung LGBl.Nr. 93/2016, 67/2021
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